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§ 489 ABGB Recht der Dachtraufe.
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

§ 489.

Wer das Recht der Dachtraufe besitzt, kann das Regenwasser auf das fremde Dach frey oder durch Rinnen ab3ießen

lassen; er kann auch sein Dach erhöhen; doch muß er solche Vorkehrungen tre6en, daß dadurch die Dienstbarkeit

nicht lästiger werde. Eben so muß er häu8g gefallenen Schnee zeitig hinwegräumen, wie auch die zum Ab3usse

bestimmten Rinnen unterhalten.
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